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(54) Photovoltaikmodul und Befestigungssystem

(57) Bei einem Photovoltaikmodul (1) mit mehreren Lagen, 
umfassend eine frontseitige Elektrodenlage (122), 
mindestens eine photovoltaische Lage (123), eine 
rückseitige Elektrodenlage und eine starre Rückwand 
(125), wobei das Photovoltaikmodul (1) eine 
Rückseite (R) aufweist, mit welcher das 
Photovoltaikmodul (1) an einer Gebäudehüllfläche (2) 
befestigbar ist, soll eine vereinfachte erdungssichere 
und dauerhafte Befestigung der PV-Module auf der 
Gebäudehüllfläche (2) erreicht werden. Dies wird 
dadurch erreicht, dass an der Rückwand (125) des 
Photovoltaikmoduls (1) von der Rückseite (R) 
wegragend ein permanentmagnetisches
Befestigungsmittel (126) unlösbar stoffschlüssig an 
der Rückseite (R) befestigt angeordnet ist, durch 
dessen magnetischen Fluss das Photovoltaikmodul 
(1) direkt an der Gebäudehüllfläche (2) oder indirekt 
mittels Gebäudebefestigungsmitteln (20) an der 
Gebäudehüllfläche (2) wirkverbindbar befestigbar ist.
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